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Potenzialanalyse Grundlagen 
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1. Auszug aus SNNB 2014 (Schienennetz - Nutzungsbedingungen): 

 3.3.2.5 Maximale Zuglänge  

Die maximale Zuglänge ergibt sich aus der Fahrplanlage und den Bahnhofgleislängen 

bzw. Bahnsteiglängen der befahrenen Strecke. Ein Zug gilt als überlang, wenn dessen 

Länge die Aufnahmefähigkeit eines Bahnhofes überschreitet. Personenbefördernde 

Züge dürfen grundsätzlich nicht länger sein als die Bahnsteigkanten der 

Bahnhöfe und Haltestellen, in denen der Zug zum Aus- und Einsteigen hält. Ein 

Personenzug gilt dann nicht als überlang, wenn am Zugschluss abgesperrte Wagen 

transportiert werden und daher das Ein- und Aussteigen bei nicht abgesperrten Wagen 

an einer Bahnsteigkante möglich ist. Ausnahmen sind in besonderen 

Einzelsituationen möglich, wobei das EVU in jedem Einzelfall alle gemäß § 49 der DV 

V3 zum Schutz der Reisenden erforderlichen Maßnahmen in eigener Verantwortung 

trifft (Information der Reisenden über die gebotenen Ausstiegsmöglichkeiten), wenn 

trotz Ausschöpfung aller Möglichkeiten gemäß § 49 (4) ein Halten an einer ausreichend 

langen Bahnsteigkante nicht möglich ist. 

 

2) Überlanger Zug – Bestand 

Auszug aus SNNB 2014 und DV V3 
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2. Betriebsvorschrift V 3: 

 § 49 Überlange Züge 

 (1)       Überlang ist ein Zug, dessen Länge die Aufnahmefähigkeit eines Bahnhofes 

überschreitet. Bevor ein Befehls-(Ausgangs-) Bahnhof die Fahrt eines überlangen 

Zuges zulässt, muss er die Zustimmung der zuständigen betriebslenkenden Stelle 

einholen; die betroffenen Bahnhöfe werden in der Zuganzeige verständigt.  

 

(2)       Sind bei Kreuzungen nicht beide Einfahrten gleichzeitig zulässig, muss der 

überlange Zug - falls nicht zwingende Gründe ein anderes Vorgehen verlangen - als 

letzter Zug einfahren. 

 

(3)       Grundsätzlich dürfen personenbefördernde Züge nicht länger als die 

Bahnsteigkanten der Haltebahnhöfe und Haltestellen sein. 

 

2) Überlanger Zug – Bestand 

Auszug aus SNNB 2014 und DV V3 
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(4)       Müssen längere personenbefördernde Züge gebildet werden, verständigt der 

Bahnhof, der den Zug bildet, die betroffenen Haltebahnhöfe. Die betroffenen Bahnhöfe 

müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen (z.B. Einfahränderungen, Vorziehen), um alle 

Personenwagen an die Bahnsteigkante zu bringen. Ist das nicht möglich oder ist der 

Zug für den Bahnsteig einer Haltestelle zu lang, werden die Zugbegleiter beauftragt, die 

Reisenden von den gebotenen Ausstiegsmöglichkeiten zu verständigen. Für ständig 

wiederkehrende Fälle trifft die BFZ Anordnungen. 

 

 

Anmerkung: 

Seitens der Betriebsleitung der ÖBB-Infrastruktur AG wird auf die Bestimmungen der 

derzeit gültigen SNNB verwiesen; die Verantwortung liegt laut Punkt 3.3.2.5 beim EVU 

(Eisenbahnverkehrsunternehmen) 

 

 

 

2) Überlanger Zug – Bestand 

Auszug aus SNNB 2014 und DV V3 
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3) Bogenradius 

IST - Situation 
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Hst. Lobau 

75m / 38cm 

Siedlungsgebiet 

Gleis 1 

R = 475m 

D = 120mm 

Gleis 2 

R = 478m 

D = 100mm 
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3) Bogenradius 

Auszug Bestandsbogenverzeichnis Gleis 1 
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4) Kostenschätzung Neubau 

Übersicht Planfälle 
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Planfall A Planfall B 

Verschieben der Haltestelle in Richtung Wien 

Hbf (Eisenbahnbrücke über die Neue Donau) 

Verschieben der Haltestelle in Richtung Bf. 

Stadlau 

ca. km 8.167 – ca. km 8.327 ca. km 8.778 – ca. km 8.955 

Bestand 

Planfall B 

Planfall A 
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4) Kostenschätzung Neubau 

Planfall A - Lageplan 
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4) Kostenschätzung Neubau 

Kostenschätzung Planfall A 
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4) Kostenschätzung Neubau 

Planfall A; +/- &  Kosten 
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+ - 

Der Weg Erholungsgebiet – Haltestelle 

wird verkürzt. Evt. Zugang von der 

Donauinsel möglich 

Der Weg vom Siedlungsgebiet zur 

Haltestelle wird verlängert 

Einbindung Sicherungstechnik verursacht 

vsl. keine Probleme 

Bestehendes Brückenobjekte „Donau 

Flutbrücke“ wird durch zwei zusätzliche 

Tragwerke eingeengt 

Haltestelle im Bereich R>500m und 

D≤60mm (entspricht  Anforderungen aus 

den gültigen Regelwerken) 

 

Umbau Fahrleitungsabschnittstrennung 

notwendig 

Kosten(PB 2013): 14,0 Mio. € 
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4) Kostenschätzung Neubau 

Planfall B – Lageplan / Profil 
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4) Kostenschätzung Neubau 

Kostenschätzung Planfall B 
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Planfall B;  +/- & Kosten 
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+ - 

Der Weg Siedlungsgebiet – Haltestelle 

bleibt unverändert 

Der Weg vom Erholungsgebiet zur 

Haltestelle wird verlängert 

Haltestelle im Bereich R>500m und 

D≤60mm (entspricht  Anforderungen aus 

den gültigen Regelwerken) 

Verschiebung der ES, Achszählerpunkte, 

Verschubhaltetafeln vom Bf. Stadlau. 

Vorsignalabstand zu gering - 

Ausnahmegenehmigung notwendig.  

Umbau Fahrleitungsabschnittstrennung 

notwendig 

gravierende eisenbahntechnische 

Funktionalitätsverluste (Kapazitätsverluste, 

Geschwindigkeitsreduktion,..) 

Kosten(PB 2013): 6,7 Mio. € 
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Die bestehende Haltestelle liegt in einem Bogen (Radius = 475m) und einer 

Überhöhung (D) von 120mm.  

Eine Verlängerung der Bahnsteige im Bestand unterstellt einen 

genehmigungspflichtigen Tatbestand. Damit kommen die Inhalte des Behinderten-

Gleichstellungsgesetzes zur Anwendung, womit volle Barrierefreiheit zu gewährleisten 

ist. Daraus ergibt sich, basierend auf den Bestandsprämissen (Radius und 

Überhöhung), dass eine Verschiebung der Haltestelle nach Osten/Westen 

unumgänglich ist. Unter den oben angeführten Gesichtspunkten belaufen sich die 

Kosten für eine Errichtung in neuer Lage auf min. 6,70 Mio. €.  

Zusätzlich hätte die Verschiebung gravierende eisenbahntechnische 

Funktionalitätsverluste zur Folge (wie zum Beispiel: Kapazitätsverluste durch 

Verschiebung von Signalstandorten und daraus bedingten Änderungen in der 

Blockdichte), ferner das Unterlaufen der Kantenzeiterfordernisse im hochrangigen 

Fernverkehr durch Geschwindigkeitsreduktion (aufgrund der Verringerung der 

Überhöhung). 

Schlussfolgerungen hinsichtlich der Machbarkeit 
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Kosten der Mediation / Honorar für das Mediationsteam (prozessproviding OG) 

per 03.03.2014: 

 

 

€ 45.000,-- 

 

5) Kosten Mediation 
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